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• freie Träger             der Jugendhilfe, die eine öffentliche Förderung erhalten
Beispiele: Sportvereine, Musikvereine, Schützenvereine,                   

Trachtenvereine etc., die in der Jugendarbeit tätig sind

Pfarrgemeinden – soweit sie Jugendarbeit betreiben
(Ministranten/innen – Gruppen)

• öffentliche Träger: Gemeinden – soweit sie Jugendarbeit betreiben 
(Ferienprogramm, Ehrenamtliche in Kitas)

Auch Vereine, die keine öffentliche Förderung erhalten, jedoch 
Kinder/Jugendliche betreuen, sind aufgefordert sich freiwillig selbst mit einer 

Vereinbarung zu verpflichten. 


